
Beschlussvorschlag:                                         
 
1. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, vertragliche Regelungen umzusetzen, die das Ziel 

der Verbesserung des Leistungsangebotes der Singschule der Stadt Halle (Saale) für den 
Zeitraum 2015 – 2020 unter Einbeziehung der Singschule der Stadt Halle (Saale) in 
Trägerschaft der Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ e.V. und dem „Kinderchor Halle (Saale) – 
das Original seit 1974“ in Trägerschaft der Singschule Halle e.V., garantieren.  
 

2. Zur Steuerung dieses ergebnisoffenen Prozesses setzt der Stadtrat eine Arbeitsgruppe ein, 
dem mindestens der künstlerische Beirat und Vertreter der Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ 
e.V. und der Singschule der Stadt Halle (Saale) angehören. Diese Arbeitsgruppe legt bis 
30.04.2015 dem Stadtrat und der Verwaltung einen Vorschlag zur Betreibung der Singschule 
der Stadt Halle (Saale) vor. 

 
3. Der Leistungsvertrag wird neu verhandelt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, neben den vertraglich gebundenen Mitteln für das Jahr 2015 
auch für die Folgejahre bis 2020, je 200.000 EUR bereitzustellen.  

 

 
 
 


